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B.
Verordnungen, 

Verfügungen und Bekanntmachungen 
der Bezirksregierung

Allgemeine Innere Verwaltung

327 Berichtigung zu Amtsblatt Nr. 26

(„Arnold-Janssen-Solidaritätsstiftung Goch“)

Bezirksregierung
15.02.01-St.1296

Düsseldorf, den 18. Juli 2007 

Die Arnold-Janssen-Solidaritätsstiftung Goch

(rechtsfähig seit 13. Juni 2007) hat ihren Sitz nicht 
in Essen, sondern in Goch.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 275
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Allgemeine  Innere  Verwaltung

327 Berichtigung zu Amtsblatt Nr. 26 („Arnold-Janssen-Solidaritätsstif-
tung Goch“). S. 275

328 Anerkennung einer Stiftung („RAG-Stiftung“). S. 275

329 Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises (Polizeibeschäftigte 
Anja Zampietro). S. 275

330 Ungültigkeitserklärung eines Polizeidienstausweises (Kriminal-
hauptkommissar Hans Werner Poet). S. 276

331 Ungültigkeitserklärung eines Dienstausweises (Kriminalhaupt-
kommissar Bodo Hilse). S. 276

332 Ungültigkeitserklärung einer Kriminaldienstmarke (Kriminalober-
kommissar Stefan Szabo). S. 276

Umwelt ,  Raumordnung und Landwirtschaft

333 Antrag der Mannesmannröhren Mülheim GmbH auf Erteilung einer 
Genehmigung gemäß § 16 BImSchG. S. 276

334 Antrag der Firma STRABAG AG auf Erteilung einer Änderungs-
genehmigung gemäß § 16 BImSchG. S. 276

335 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG über die Feststellung der UVP-Pflicht 
für ein Vorhaben der Firma Hermes Papierfabrik GmbH & Cie. KG, 
Düsseldorf. S. 277

C. Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen 
anderer Behörden und Dienststellen

336 Aufgebot von Sparurkunden (Nr. 3023321833, 3023331964 und 
3023331972). S. 277

337 Aufgebot einer Sparurkunde (Nr. 3100146509). S. 277

328 Anerkennung einer Stiftung

(„RAG-Stiftung“)

Bezirksregierung
15.02.01-St.1207

Düsseldorf, den 11. Juli 2007 

Die Bezirksregierung Düsseldorf hat die

„RAG-Stiftung“

mit Sitz in Essen gemäß § 80 BGB in Verbindung 
mit §§ 1 und 2 StiftG NRW anerkannt. Die Stif-
tung ist seit dem 10.07.2007 rechtsfähig.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 275

329 Ungültigkeitserklärung 
 eines Dienstausweises

(Polizeibeschäftigte Anja Zampietro)

Bezirksregierung
VL 1 – 1504

Düsseldorf, den 4. Juli 2007 

Der Dienstausweis Nr. 0550881, ausgestellt am 
17. 08. 2005, für Zampietro, Anja (Polizeibeschäf-
tigte), ist gestohlen worden.
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Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig er-
klärt.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 275

330 Ungültigkeitserklärung 
 eines Polizeidienstausweises

(Kriminalhauptkommissar Hans Werner Poet)

Bezirksregierung
VL 2.1

Düsseldorf, den 6. Juli 2007 

Der für den KHK Hans Werner Poet von den 
ZPD/NRW am 08. 03. 2006 ausgestellte Polizei-
Dienstausweis – Nr. 0211268 – ist in Verlust ge-
raten.

Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig er-
klärt.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 276

331 Ungültigkeitserklärung 
 eines Dienstausweises

(Kriminalhauptkommissar Bodo Hilse)

Bezirksregierung
ZA 21 – 26.00.07

Düsseldorf, den 16. Juli 2007 

Der von der ZPD NL Linnich für den KHK Bodo 
Hilse ausgestellte Dienstausweis Nr. 0314655 ist in 
Verlust geraten.

Der Dienstausweis wird hiermit für ungültig er-
klärt.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 276

332 Ungültigkeitserklärung 
 einer Kriminaldienstmarke

(Kriminaloberkommissar Stefan Szabo)

Bezirksregierung
25.3.1-1504

Düsseldorf, den 19. Juni 2007 

Nachfolgend aufgeführte Kriminaldienstmarke ist 
in Verlust geraten und wird hiermit für ungültig 
erklärt.

Nr. 3548 des KOK Stefan Szabo vom PP Duisburg.

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 276

Umwelt, Raumordnung und Landwirtschaft

333 Antrag der 
 Mannesmannröhren Mülheim GmbH 
 auf Erteilung einer Genehmigung 
 gemäß § 16 BImSchG

Bezirksregierung
52.03.06.06MAN04/06

Düsseldorf, den 17. Juli 2007 

Die Firma Mannesmannröhren Mülheim GmbH, 
Wiesenstraße 36 in 45473 Mülheim an der Ruhr 
hat mit Datum vom 30. 03. 2006 gem. § 16 des 
 Gesetzes zum Schutz vor schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
räusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG) die 
Genehmigung zur Änderung der Altölaufberei-
tungsanlage beantragt. Antragsgegenstand ist der 
parallele Betrieb von Alt- und Neuanlage sowie 
die Errichtung und der Betrieb von drei Rohr-
leitungen zur Verbindung von Alt- und Neu-
anlage.

Gemäß § 3 a des Gesetzes über die Umweltver-
träglichkeitsprüfung (UVPG) stelle ich fest, dass 
für das beantragte Vorhaben eine Verpflichtung 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeits-
prüfung nicht besteht. Die Vorprüfung im Einzel-
fall hat ergeben, dass erhebliche nachteilige 
 Umweltauswirkungen im Sinne des Gesetzes 
durch das beantragte Vorhaben nicht zu erwarten 
sind.

Diese Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag 

    Hesse

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 276

334 Antrag der 
 Firma STRABAG AG auf Erteilung 
 einer Änderungsgenehmigung 
 gemäß § 16 BImSchG

Bezirksregierung
52.03.06.04STRAB04/06

Düsseldorf, den 16. Juli 2007 

Die Firma STRABAG AG hat mit Datum vom 
23. 03. 2006 gem. § 16 des Gesetzes zum Schutz 
vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterun-
gen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immis sions-
schutzgesetz – BImSchG) die wesentliche Ände-
rung der Aufbereitungsanlage für Gestein und 
Schlacke (SAfGuS) auf dem Werksgelände der 
STRABAG AG, Bataverstraße 9 in 47809 Krefeld 
beantragt.



Antragsgegenstand ist der Betrieb einer Dach-
pappenbehandlungsanlage sowie die Erweiterung 
des Abfallartenkataloges.

Gemäß § 3 a Satz 1 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) stelle ich fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht. Die standortbezogene 
Vorprüfung des Einzelfalls hat ergeben, dass 
 erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen im 
Sinne des Gesetzes durch das beantragte Vor-
haben nicht zu erwarten sind.

Diese Feststellung ist nach § 3 a Satz 3 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Hesse

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 276

335 Bekanntgabe nach § 3 a UVPG 
 über die Feststellung der UVP-Pflicht
 für ein Vorhaben der Firma 
 Hermes Papierfabrik GmbH & Cie. KG, 
 Düsseldorf

Bezirksregierung
56.01.01-6.2-4887

Düsseldorf, den 16. Juli 2007 

Die Firma Hermes Papierfabrik GmbH & Cie. 
KG, Fringstraße 13 – 19, 40221 Düsseldorf, hat mit 
Datum vom 20. 07. 2006 einen Antrag auf Ertei-
lung einer Genehmigung gemäß § 16 BImSchG 
für die wesentliche Änderung ihrer Anlage zur 
Herstellung von Papier, Karton oder Pappe ge-
stellt.

Antragsgegenstand der Änderung sind insbeson-
dere die Errichtung eines Hilfsmittellagers, die 
Erweiterung des Fertigwarenlagers und brand-
schutztechnische Verbesserungsmaßnahmen.

Gemäß § 3 e Abs. 1 Ziffer 2 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in Ver-
bindung mit Ziffer 6.2.2 der Anlage 1 zum UVPG 
und in Verbindung mit § 3 c Abs. 1 UVPG ist eine 
Umweltverträglichkeitsprüfung durchzuführen, 
wenn das Vorhaben nach Einschätzung der zu-
ständigen Behörde aufgrund überschlägiger Prü-
fung unter Berücksichtigung der in Anlage 2 zum 
UVPG aufgeführten Kriterien erhebliche nachtei-
lige Umweltauswirkungen haben kann, die nach 
§ 12 UVPG zu berücksichtigen wären.

Im vorliegenden Fall hat die allgemeine Vorprü-
fung im Einzelfall ergeben, dass erhebliche nach-
teilige Umweltauswirkungen durch das beantrag-
te Vorhaben nicht zu erwarten sind.

Gemäß § 3 a Satz 1 UVPG stelle ich daher fest, 
dass für das beantragte Vorhaben eine Verpflich-
tung zur Durchführung einer Umweltverträglich-
keitsprüfung nicht besteht.

Die Feststellung ist gemäß § 3 a Satz 3 UVPG 
nicht selbständig anfechtbar.

    Im Auftrag

    Warneke

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 277

C.
Rechtsvorschriften 

und Bekanntmachungen anderer 
Behörden und Dienststellen

336 Aufgebot von Sparurkunden

(Nr. 3023321833, 3023331964 und 3023331972)

Die von uns ausgestellten Sparurkunden 
Nr. 3023321833, 3023331964 und 3023331972 wur-
den uns als in Verlust geraten gemeldet und wer-
den aufgeboten.

Die Inhaberin oder der Inhaber der Sparurkunden 
werden aufgefordert, binnen 3 Monaten ihre oder 
seine Ansprüche unter Vorlage der Sparurkunden 
bei der Sparkasse Neuss anzumelden, andernfalls 
werden wir die Sparurkunden für kraftlos er-
klären.

Neuss, den 13. Juli 2007

    Sparkasse Neuss

    Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 277

337 Aufgebot einer Sparurkunde

(Nr. 3100146509)

Die von uns ausgestellte Sparurkunde 
Nr. 3100146509 wurde uns als in Verlust geraten 
gemeldet und wird aufgeboten.

Die Inhaberin oder der Inhaber der Sparurkunde 
wird aufgefordert, binnen 3 Monaten ihre oder 
 seine Ansprüche unter Vorlage der Sparurkunde 
bei der Sparkasse Neuss anzumelden, andernfalls 
werden wir die Sparurkunde für kraftlos erklären.

Neuss, den 13. Juli 2007

    Sparkasse Neuss

    Der Vorstand

Abl. Reg. Ddf. 2007 S. 277
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